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DieVorgängean der Universität . MitRücksichtauf die neuerlichenAus-¬
schreitungen,diesichheuteanderUniversitätereignethaben ,hatBür-¬
germeisterSeitz als Landeshauptmannan denPolizeipräsidentenfolgen-¬
de Zuschriftgerichtet :NachdemmirvorliegendenBerichtderPolizei-¬
direktionsind heutevormittags"völkische "Studentenin dieUniversi-¬
tätsbibliothekeingedrungenundhabenunterdemRafe :Juden ,hinaus!Hö-¬
rer ,die in der Bihhiothek ihren Studien oblagen ,aus demSaalgedrängt .

Diein der NähedesUniversitätsgebäudesamtierendenOrganederPoli-¬
zeibehördenhaben ,vondenBetroffenenzumSchützeangerufen ,einEin-¬
schreitenabgelehnt .

Wäreein ähnlicher Gewaltaktin einer anderen öffenlichen
Bibliothekerfolgt,so wärejedes in der NähepostirrtePolizeiorgan
gewisssoforteingeschritten ,umdieBedrohtenzuschützenundumwenig
stens die Täter festzustellen . Esgibt kein Gesetz ,das denBesuchern
der UniversitätsbibliothekgeringerenAnspruchauf denSchutzderBe- ¬
hördenundauf die Sühnegegensie begangenerstrafbarerHandlungen
gewährenwürdealsjedemanderenStaatsbürger.

DasVerhaltender in derNähedesUniversitästgebäudespo-¬
stierten Polizeiorganeist offenbardarauszu erklären ,dass sieglaub-¬
ten ,in den Räumender Universität nicht ohne vorherigen Auftragder

Polizeidifektionamtshandelnzu dürfen .DieseAnnahmewidersprichtder
Weisung ,die ich Samstag ,den11 . . M.gegebenhabe .

Im vorliegenden Falle bestand unzweifelhaft Gefahr imVerzuge ,

dieGefahrnämlich,dass ,wenndieinderNähepostiertenPolizeiorgane
nicht sofort ,ohneweitere Weisungabzuwarten ,eingreifen ,sie nichtnur

die Bedrohten nicht mehr zu sehützen ,sondern auch die Täter nicht mehr

festzustellenvermögen.EswarendaherdieinderNähedesUniversitäts
gebäudespostiertenPolizeiorganeimSinnemeinerWeisungunzweifel-¬
haftverplfichtet ,zurVerfolgungderin derUniversitätsbibliothekbe¬
gangenenstrafbarenHandlungenohneSäumenundohnevorherigeAnfrage
einzuschreiten .

Die in der Nähedes Universitätsgebäudes postierten Polizeior - ¬

ganehabenalsonichtimSinnemeinerWeisungvom11. . M.gehandelt.
Präsådent,diederPoli-¬Ich bitte Sie daher ,sehr geehrter Herr

zeidirektionunterstehendenOrganedahinzubelehren ,dasssie imSinne
derWeisungvom11 .Juniin FällenderGefahrimVerzuge ,ohnebesondere
WeisungenderPolizeidirektionabzuwartenundblossgegennachträglich
Verständigungder akademischenBehördendie Verfolguggstzafbarer
Handlungen auch in den Räumender Hochschulen sofort aufzunehmen

haben .
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